
Rodlauer, Reinhard

Research Report

Diversity Management: Beratung für UnternehmerInnen
mit Behinderung

AMS info, No. 229

Provided in Cooperation with:
Public Employment Service Austria (AMS), Vienna

Suggested Citation: Rodlauer, Reinhard (2012) : Diversity Management: Beratung für
UnternehmerInnen mit Behinderung, AMS info, No. 229, Arbeitsmarktservice Österreich (AMS),
Wien

This Version is available at:
https://hdl.handle.net/10419/102524

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your personal
and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial purposes, to
exhibit the documents publicly, to make them publicly available on the
internet, or to distribute or otherwise use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open Content
Licence (especially Creative Commons Licences), you may exercise
further usage rights as specified in the indicated licence.

https://www.econstor.eu/
https://www.zbw.eu/
http://www.zbw.eu/
https://hdl.handle.net/10419/102524
https://www.econstor.eu/
https://www.leibniz-gemeinschaft.de/


1

1. Einleitung

Immer mehr Menschen mit Behinderung streben nach beruflicher
Selbständigkeit und dadurch gleichermaßen nach stärkerer Unab-
hängigkeit. Diese Entwicklungwird auch dadurch begünstigt, dass
zunehmend das Recht auf gesellschaftliche Teilhabe und das Ver-
bot von Diskriminierung von Menschen mit Behinderung gesetz-
lich verankert werden und die Gesellschaft einen positiven Wan-
del in der Akzeptanz von behinderten Menschen in der modernen
Arbeits- und Geschäftswelt vollzieht.

Darüber hinaus ist der immer rascher werdende technische
Fortschritt, welcher die Barrieren in allen Bereichen des Lebens
zunehmend minimiert oder sogar zur Gänze eliminiert, ebenfalls
ein wichtiger Faktor in der Zunahme der selbständigen Erwerbs-
tätigkeit von Menschen mit Behinderung.

2. Was ist UnternehmerInnentum?

Es hat sich für den Begriff des UnternehmerInnentums (engl.:
Entrepreneurship) bislang noch keine einheitliche Definition
durchsetzen können. So sehen Corsten und Gössinger den Aus-
gangspunkt immer im Erkennen und Nutzen von neuen Markt-
chancen.2

Das »Ausnutzen unternehmerischer Gelegenheiten sowie den
kreativen und gestalterischen unternehmerischen Prozess in einer
Organisation, bzw. einer Phase unternehmerischen Wandels«3

beschreibt laut Kollmann der englische Begriff »Entrepreneur-
ship«.

Jacobson fasst das UnternehmerInnentum als dynamischen
Prozess zusammen, der folgende Handlungen beinhaltet:4

• das Erkennen und Ergreifen von Marktchancen;
• die Umsetzung dieser Möglichkeit in neuen Unternehmen;
• den koordinierten Einsatz von Ressourcen;
• das Streben nach Gewinnen;
• die kalkulierte Übernahme von Risiken.

3. Der Begriff »Behinderung«

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht in ihrer Definition
von drei Begriffen aus:5

1. Schädigung – Mängel oder Abnormitäten der anatomischen,
psychischen oder physiologischen Funktionen und Strukturen
des Körpers.

2. Beeinträchtigung – Funktionsbeeinträchtigung oder Funkti-
onsmängel aufgrund von Schädigungen, die typischeAlltags-
situationen behindern oder unmöglich machen.

3. Behinderung – Nachteile einer Person aus einer Schädigung
oder Beeinträchtigung.

Das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz (BGStG) definiert
in § 3 BGStG Behinderung als »(…) die Auswirkung einer nicht
nur vorübergehenden körperlichen, geistigen oder psychischen
Funktionsbeeinträchtigung oder Beeinträchtigung der Sinnes-
funktionen, die geeignet ist, die Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft zu erschweren. Als nicht nur vorübergehend gilt ein Zeit-
raum von mehr als voraussichtlich sechs Monaten.«6

Das Wiener Behindertengesetz (WBHG) beschreibt in §1
WBHG als »(…) Behinderte im Sinne dieses Gesetzes geltende
Personen, die infolge eines Leidens oder Gebrechens in ihrer Fä-
higkeit, eine angemessene Erziehung und Schulbildung zu erhal-
ten oder einen Erwerb zu erlangen oder beizubehalten, dauernd
wesentlich beeinträchtigt sind.«7

Es wird bereits aus diesen nationalen, gesetzlichen Begriffs-
bestimmungen ersichtlich, dass sich kein einheitlicher, allge-
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4 Vgl. Jacobson 2006, Seite 35.
5 Vgl. WHO, abrufbar unter: www.who.int/classifications/icf/en [24.11.2010].
6 BGStG 2006, §3.
7 WBHG 1986, §1.

1 Beim vorliegenden Text handelt es sich um einem Beitrag, den derAutor imAn-
schluss an die Fachtagung »MehrWert durch Vielfalt? Diversityaspekte im Un-
ternehmerInnentum«, die am13.April 2011 imWIFIWien stattfand, verfasst hat.
Veranstalter dieser Fachtagung waren das AMS Österreich, Abt. Arbeitsmarkt-
forschung und Berufsinformation, und das Diversity-Referat der Wirtschafts-
kammer Wien. Organisiert wurde die Tagung vom sozialwissenschaftlichen
Forschungs- undBeratungsinstitut abif (www.abif.at). ReinhardRodlauer ist Grün-
der und Geschäftsführer der Firma Rodlauer Consulting, einer auf Diversity
Management, Behinderung bzw. Barrierefreiheit spezialisierten Unternehmens-
beratung in Wien.

2 Vgl. Corsten/Gössinger 2008, Seite 201.
3 Kollmann 2009.



mein gültiger Begriff von Behinderung in der Literatur durch-
setzen konnte.

4. Arten von Behinderung

Menschen mit Behinderungen sind eine stark heterogene Gruppe
und deshalb nur schwer unter einer einheitlichen Definition zu-
sammenfassbar. So gibt es auch, wie bei der generellen Begriffs-
bestimmung von »Behinderung«, eineVielzahl anMöglichkeiten,
eine Untergliederung und Abgrenzungen der jeweiligen »Arten
von Behinderung« vorzunehmen. So können beispielsweise fol-
gende Behinderungen unterschieden werden, wobei hinsichtlich
der personenseitigen Ursachen noch zwischen erworbenen Be-
hinderungen (Krankheit,Alter,Vererbung usw.) und angeborenen
Behinderungen (Vererbung oder pränatale Schädigung) unter-
schieden werden kann:
• körperliche Behinderung;
• Sinnesbehinderung (Blindheit, Gehörlosigkeit, Schwerhörig-

keit, Taubblindheit);
• Sprachbehinderung;
• psychische Behinderung;
• Lernbehinderung;
• geistige Behinderung.

5. Schutz vor Diskriminierung

Der Schutz vor Diskriminierung ist in der österreichischen Gesetz-
gebung auf mehreren Ebenen niedergeschrieben, wobei die obers-
te der entsprechendeArtikel im Bundesverfassungsgesetz ist.

So ist im Bundesverfassungsgesetz Artikel 7 (1) (B-VG) ver-
ankert, dass »(…) alle Staatsbürger vor dem Gesetz gleich (…)«
sind und »(…) Vorrechte der Geburt, des Geschlechtes, des Stan-
des, der Klasse und des Bekenntnisses (…)« ausgeschlossen sind.
Und weiters: »Niemand darf wegen seiner Behinderung benach-
teiligt werden. Die Republik (Bund, Länder und Gemeinden) be-
kennt sich dazu, die Gleichbehandlung von behinderten und nicht-
behindertenMenschen in allen Bereichen des täglichen Lebens zu
gewährleisten.«8

Darüber hinaus sind in Österreich seit dem 1. Jänner 2006 das
Bundesbehindertengleichstellungsgesetz und die Novelle zumBe-
hinderteneinstellungsgesetz in Kraft. Beide Gesetzestexte haben
zum Ziel, die Diskriminierung vonMenschen mit Behinderung zu
beseitigen oder zu verhindern und die gleichberechtigte Teilhabe
von Menschen mit Behinderung an derArbeitswelt und am Leben
in der Gesellschaft zu ermöglichen.

Paragraph 4 des Bundesbehindertengleichstellungsgesetzes
besagt, dass »(…) niemand aufgrund seiner Behinderung ›unmit-
telbar oder mittelbar diskriminiert‹«9 werden darf.

Eine unmittelbare Diskriminierung würde nach Paragraph 5
Bundesbehindertengleichstellungsgesetz dann vorliegen, wenn ei-
ne Person aufgrund einer Behinderung in einer vergleichbaren Si-

tuation eine weniger günstige Behandlung erfährt, als eine andere
Person erfährt, erfahren hat oder erfahren würde.10

Der Begriff der mittelbaren Diskriminierung ist jedoch schon
schwerer zu fassen und liegt dann vor, »(…) wenn demAnschein
nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sowie Merk-
male gestalteter Lebensbereiche Menschen mit Behinderung ge-
genüber anderen Personen in besonderer Weise benachteiligen
können.«11

Als Beispiele für scheinbar neutrale Vorschriften können
Hausordnungen oder Allgemeine Geschäftsbedingungen, wie et-
wa in Versicherungspolizzen, genannt werden.12

Jedoch werden Menschen mit Behinderung nicht nur durch
Handlungen oder Unterlassungen diskriminiert, vielmehr sind es
in der Umwelt vorhandene Barrieren, die eine gleichberechtigte
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft verhindern oder wesentlich
erschweren. Diese Tatsache wird im oben genannten Gesetzestext
mit »Merkmale gestalteter Lebensbereiche« umschrieben, eine
Definition wird von Gesetzgeberseite jedoch nicht vorgenommen.
So können darunter alle vonMenschen gestalteten Erschwernisse,
Einschränkungen, Hindernisse etc. zusammengefasst werden, die
behinderte Menschen gegenüber anderen Personen in besonderer
Weise benachteiligen können.13

6. Was ist Barrierefreiheit?

Das »Buch der Begriffe« versteht unter Barrierefreiheit »(…) die
Zugänglichkeit und Benützbarkeit von Gebäuden und Informatio-
nen für alle Menschen, egal ob sie im Rollstuhl sitzen, ob es sich
um Mütter mit Kleinkindern oder Personen nicht deutscher Mut-
tersprache handelt, ob es blinde, gehörlose, psychisch Behinderte
oder alte Menschen sind (…)«.14

Laut Behindertengleichstellungsgesetz (BGStG § 6 Abs. 5)
sind »(…) bauliche und sonstigeAnlagen, Verkehrsmittel, techni-
sche Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbei-
tung sowie andere gestaltete Lebensbereiche« barrierefrei, »wenn
sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen
Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne frem-
de Hilfe zugänglich und nutzbar sind.«15

Auch hier konnte sich bislang noch keine einheitliche Defini-
tion in Judikatur und Literatur durchsetzen. DieAuswirkungen von
fehlender Barrierefreiheit auf die Lebens- und Einkommenssitua-
tion von Menschen mit Behinderung werden im folgenden Ab-
schnitt exemplarisch dargestellt.

7. Zur Lebens- und Einkommenssituation von
Menschen mit Behinderung

Zur Lebens- und Einkommenssituation von behinderten Men-
schen imVergleich zu nicht-behindertenMenschen kann u.a. fest-
gehalten werden, dass die Beschäftigungsquote beiMenschenmit
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8 BV-G 2008, Artikel 7 (1).
9 BGStG 2006, §4.
10 Vgl. BGStG 2006, §5 (1).

11 BGStG 2006, §5 (2).
12 Vgl. Hofer/Iser /Miller-Fahringer 2006, Seite 46ff.
13 Vgl. Hofer/Iser /Miller-Fahringer 2006, Seite 48.
14 Integration: Österreich/Firlinger 2003, Seite 98.
15 BGStG, §6 Abs. 5.



Behinderung niedriger und das monatli-
che Brutto-Erwerbseinkommen sowie
das Haushaltseinkommen deutlich nied-
riger ist als bei nicht behinderten Men-
schen.16

Diese problematische Situation für
Menschen mit Behinderung kann an-
hand der nebenstehendenTabelle aus den
Ergebnissen der Statistik Austria zum
Thema »Menschen mit Beeinträchti-
gung« belegt werden.

Laut dieser Befragung, die im Jahr
2008 von der StatistikAustria veröffent-
licht wurde, kann festgehalten werden,
dass 1,7 Millionen Personen in Öster-
reich in irgendeiner Form dauerhaft be-
einträchtigt waren. Natürlich muss in
diesem Zusammenhang darauf hinge-
wiesen werden, dass diese statistische
Erhebung sowohl leichte Sehbeeinträch-
tigungen als auch Menschen mit psy-
chischen Problemen oder vollständig im-
mobile Menschen enthält.

Dieselbe statistische Erhebung zeigt, dass im-
merhin 11,1 Prozent der Erwerbspersonen mit dau-
erhafter Beeinträchtigung über ständige Probleme
in der Arbeit aufgrund ihrer Beeinträchtigung be-
richten (siehe Abbildung 1). So überrascht es we-
nig, dass die Quote der erwerbstätigen Personen
mit Beeinträchtigung fast in jeder Altersgruppe
deutlich unter der Erwerbsquote von Personen oh-
ne Beeinträchtigung liegt. EinzigeAusnahme ist in
dieser statistischen Erhebung die Gruppe der 20-
bis 24-Jährigen; hier liegt die Erwerbsquote von
dauerhaft Beeinträchtigten deutlich über denjeni-
gen ohne Beeinträchtigung, da sich diese zum Teil
noch in einemAusbildungsverhältnis befinden.

8. Gründe für eine Unternehmens-
gründung

Die Gründe, die behinderte Menschen zu einer Un-
ternehmensgründung bewegen, sind von unter-
schiedlichster Natur. So wird der Entschluss zur
Selbständigkeit gefasst, um einenAusweg aus der fi-
nanziellen Situation zu finden oder denWeg aus der
Arbeitslosigkeit zurück ins Berufsleben zu gehen.
Aber auch persönliche Motive können Antrieb für
den Schritt in die berufliche Selbständigkeit sein,
beispielsweise die berufliche Selbstverwirklichung
oder dieAusübung einer anspruchsvollenTätigkeit.

Darüber hinaus ist der Mut zur Unternehmens-
gründung in der österreichischen Gesellschaft nach
wie vor hoch angesehen und bringt dem/der Unter-

3

Tabelle: Dauerhaft beeinträchtigte Personen, nach Alter und Geschlecht

Quelle: Statistik Austria /Leitner 2008, Seite 1133

Abbildung 1: Schwierigkeiten durch dauerhafte Beeinträchtigungen

Quelle: Statistik Austria /Leitner 2008, Seite 1136.

Abbildung 2: Erwerbsquoten mit und ohne dauerhafte Beeinträchtigung

Quelle: Statistik Austria /Leitner 2008, Seite 1133. 16 Vgl. EU-SILC, zitiert nach BMASK 2008, Seite 14ff.



nehmensgründerIn Respekt und Ansehen ein. Je mehr Behinderte
diesen Schritt in die unternehmerische Selbständigkeit gehen, desto
mehr steigt gleichermaßendasAnsehenderGruppederBehinderten,
was somit auch zumAbbau vonVorurteilen und Barrieren beiträgt.

Manchmal werden aufgrund einer geplanten Übernahme oder
einer Erbschaft eines bestehenden Unternehmens die Entschei-
dungen zur beruflichen Selbständigkeit getroffen. Hier liegt der
Vorteil darin, dass der Prozess der Unternehmensgründung nicht
mehr durchlaufen werden muss. Andererseits kann die behinderte
Person mit dem plötzlichen Einstieg ins UnternehmerInnentum
überlastet sein und Unterstützung benötigen.

Der volkswirtschaftlicheNutzen einer zunehmend beruflichen
Selbständigkeit von behindertenMenschen ist eindeutig erkennbar
und liegt in der Reduktion der Arbeitslosigkeit, in der Schaffung
von weiteren Arbeitsplätzen durch die Unternehmensgründung
sowie imWegfall von finanziellen Unterstützungen.

Die Gründe für denWeg in die Selbständigkeit mögen vielfäl-
tig sein, jedoch ist dieser Weg häufig nicht einfach. Es treten spe-
zifische Anforderungen und Probleme auf, die eine Unterneh-
mensgründung durch behinderte Menschen deutlich erschweren,
wie z.B. bauliche Barrieren oder Barrieren in der Kommunikation
und Information.

So können bauliche Barrieren behinderten UnternehmerInnen
die Zugänglichkeit zuGebäuden (Stufen,Türen, Beleuchtung etc.)
und zuMobilität (Rampenmit zu hoher Steigung, ungeeignete Bö-
den etc.) – einwesentlicher Faktor für eine erfolgreicheTeilhabe am
Geschäftsleben – verwehren oder zumindest erschweren. Die Be-
deutung und der Einsatz von modernen Informations- und Kom-
munikationstechnologien (IKT) schreitet in derWirtschaft immer
weiter voran, wodurch jedoch fürMenschenmit Behinderung neue
Barrieren entstehen können, die es abzubauen gilt. Als Empfeh-
lungen für eine barrierefreie Gestaltung vonWebseiten können die
WAI-Richtlinien17 herangezogen werden. Die Verstellbarkeit von
Schriftgrößen sowie Hintergrund- und Schriftfarben oder das Hin-
terlegen von Gebärdendolmetschvideos zu einzelnen Seiteninhal-
ten dienen in gleicher Weise demAbbau von Barrieren.

9. Wie können Menschen mit Behinderung bei der
Unternehmensgründung unterstützt werden?

DieVielfalt derWienerWirtschaft wird durch das Diversity-Refe-
rat der Wirtschaftskammer Wien widergespiegelt – so wird nicht
nur den unterschiedlichsten ethnischen Zugehörigkeiten, Alters-
gruppen oder sexuellen Orientierungen der UnternehmerInnen
Rechnung getragen, sondern auch auf die speziellen Anforderun-
gen und Fragestellungen von UnternehmerInnen mit Behinderun-
gen eingegangen.

Die Wirtschaftskammer Wien ist sich bewusst, dass viele ih-
rer Mitglieder selbst von einer Behinderung betroffen sind. Infol-
gedessen wird u.a. das Projekt »Unternehmertum und Behinde-
rung« umgesetzt.

Das Projekt »Unternehmertum und Behinderung« wird von
Reinhard Rodlauer koordiniert und verantwortet. Herr Rodlauer ist
selbst Unternehmer mit Behinderung, da er aufgrund spinaler

Muskelatrophie auf die Benützung eines Elektrorollstuhls ange-
wiesen ist. Herr Rodlauer gründete 2008 sein Unternehmen Rod-
lauer Consulting –Accessibility Business Consulting. Er ist in der
Position des Geschäftsführers tätig und berät Unternehmen, Insti-
tutionen und Organisationen in allen Fragen rund um das Thema
»Barrierefreiheit«. Sein umfassendes Know-how bringt er auch in
das Diversity-Referat der Wiener Wirtschaftskammer und in das
Projekt »Unternehmertum und Behinderung« ein.

Ziel von »Unternehmertum und Behinderung« ist es, in unter-
schiedlichsten Belangen Hilfestellung und spezielle Services für
UnternehmerInnen mit Behinderungen anzubieten. So fällt bei-
spielsweise ab 2012 der Startschuss für eine neue Netzwerkgrup-
pe, die von Herrn Rodlauer initiiert und koordiniert wird. Durch
diese Netzwerkgruppe soll eine Plattform geschaffenwerden, über
die sich etablierte UnternehmerInnen mit Behinderungen und
Gründungsinteressierte vernetzen, um so ihre Erfahrungen aus-
tauschen zu können. Aus diesem Grund werden Netzwerktreffen
abgehalten werden, um aktuelle Fragen und Themen der Unter-
nehmerInnen mit Behinderung aufzuspüren und um festzustellen,
wo die Hauptprobleme für behinderte Menschen auf demWeg in
die Selbständigkeit liegen. Zu diesenNetzwerktreffenwerden Spe-
zialistInnen (erfolgreiche UnternehmerInnen mit Behinderungen,
VertreterInnen von Behörden und anderen Organisationen sowie
Fördergeber) eingeladen, die Vorträge präsentieren und Fragen
von Betroffenen mit ihrem fachspezifischen Know-how beant-
worten werden.

Die Einbindung von UnternehmerInnen mit Behinderung in
die Wiener Wirtschaft beeinflusst nicht nur deren Einkommenssi-
tuation, sondern fördert auch soziale Integration und gleichbe-
rechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, und die Wiener
Wirtschaftskammer trägt ihren Teil dazu bei.
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